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► Nr.  VO/2023/12285
öffentlich

Lübeck, 08.06.2023
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung "Lübecker Wohnstifte" (LW): Feststellung des Jahresab-
schlusses 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

26.06.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
29.08.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
31.08.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1) Der Jahresabschluss der Stiftung „Lübecker Wohnstifte“ 2020 mit einem Fehlbetrag von         

-83.526,44€ wird gem. §92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. §17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H festgestellt.
2) Dieser Fehlbetrag wird aus der freien Rücklage ausgeglichen.
3) Der beigefügte Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2023/12018), der am 

22.03.2023 abschließend im Prüfungsausschuss behandelt wurde, wird zur Kenntnis genom-
men.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Sind nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H
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Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Die Bürgerschaft muss formal den Jahresabschluss feststellen sowie die Mittelverwendung beschlie-
ßen. Eine Stellungnahme der Verwaltung zum Prüfbericht war nicht erforderlich.

Anlagen:
JA 2020 mit Prüfbericht

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2023/12018
öffentlich

Lübeck, 08.03.2023

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7103)

Stiftung Lübecker Wohnstifte - Bericht über die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2020

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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Abkürzungsverzeichnis 

AO  Abgabenordnung 

APH  Alten- und Pflegeheim 

AZ  Auszahlungen 

EZ  Einzahlungen 

GemHVO-Doppik  Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GGT  Grundstücksgesellschaft Trave mbH 

GO  Gemeindeordnung 

JA  Jahresabschluss 

LW  Lübecker Wohnstifte 

RPA  Rechnungsprüfungsamt 
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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2020. Der JA 2020 wurde dem RPA im Dezember 2021 zur 

Prüfung vorgelegt, die weiteren Prüfungsunterlagen wurden während der Prüfung im Jahr 2022 

bereitgestellt  

2 Prüfungsdurchführung 

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte (LW) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 4 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) 

verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage 

einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA machte das 

RPA von dieser Regelung Gebrauch. Die nicht geprüften Positionen werden in diesem Bericht aufgelistet. 

Die Prüfung erfolgt unter Mitarbeit der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Zweigniederlassung 

Lübeck mit Unterbrechungen in den Monaten August bis Oktober 2022. 

Die Stiftung hat mit der Grundstücksgesellschaft Trave mbH (GGT) einen Geschäftsbesorgungsvertrag 

geschlossen. Der Geschäftsbesorger verwaltet Wohnungen der Stiftung, er ist für Vermietung und 

Instandhaltung zuständig und erhält dafür von der Stiftung eine jährliche Verwaltungskostenpauschale. 

Erwirtschaftete Überschüsse werden an die Stiftung abgeführt. Die Zahlungsströme des 

Geschäftsbesorgers waren nicht Gegenstand dieser Prüfung. 
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3 Vorjahre 

 

Bilanzposten Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkungen 

2010    

Eigenkapital  Das Eigenkapital wich von 

der Bilanzgliederung nach 

§ 48 Gemeindehaushalts-

verordnung-Doppik 

(GemHVO-Doppik) ab. Die 

Kontenart 200 existiert 

nicht. Die Zweckrücklage 

und die freie Rücklage sind 

den Ergebnisrücklagen 

zuzuordnen. 

Die Stiftungsaufsicht des 

Landes Schleswig-Holstein 

wurde zum Umgang mit 

den Rücklagen um eine 

Klarstellung gebeten 

worden. Eine 

Beantwortung der Frage 

liegt bislang nicht vor. 

Die Zweckrücklage und die 

freie Rücklage wurden im 

JA 2020 weiterhin der 

Kontenart 200 und nicht 

der Ergebnisrücklage 

zugeordnet (siehe Tz.5.1.5 

und 6). 

2011    

Stiftungskapital/Erhalt des 

Grundstockvermögens 

Das RPA empfahl die 

Zusammenfassung von 

Stiftungskapital i. e. S. und 

Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunterschied. 

Es wurde auf die Anfrage 

an die Stiftungsaufsicht zur 

Klärung des Sachverhalts 

verwiesen. Eine 

Rückmeldung ist hierzu 

bisher nicht eingegangen. 

Im Jahr 2020 gab es eine 

Veränderung beim Stif-

tungskapital, jedoch nicht 

beim Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunterschied 

(siehe 5.1.4.). 

2015    

Zweckrücklage Die Zweckrücklage wurde 

nicht anteilig aufgelöst, 

obwohl ein Zweck 

weggefallen ist. 

Die Stiftung unterliegt 

insgesamt einer 

Neukonzeption. Diese lag 

zum Zeitpunkt des JA noch 

nicht vor, sodass die 

Buchung nach der zuvor 

vorgesehenen Systematik 

durchgeführt wurde. 

Die Zweckrücklage wurde 

anhand der 

Neuausrichtung nach der 

Aufhebung des 

Mietvertrags neu dotiert. 

Die Erhöhung steht im 

Zusammenhang mit noch 

anfallenden 

Bauerneuerungen. (siehe 

Tz. 5.16).  

4 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung LW wurde für das Jahr 2020 in der Sitzung der Bürgerschaft am 26. 

September 2019 beschlossen und dem Innenministerium vorgelegt. 

5 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der 

Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 
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5.1 Bilanz 2020 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushaltsver-

ordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 1.011, 

1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den 

Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. 

In der Bilanz fehlen die aufsummierten Beträge aller werthaltigen Bilanzposten. Das RPA empfiehlt, diese 

im Sinne einer guten Lesbarkeit anzugeben. Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des 

Vorjahres überein. Das Jahresergebnis stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen 

mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den 

Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhal-

tungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche 

Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 geprüft wurden, 

sind: 

 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 Sonstige Verbindlichkeiten 

 Beteiligungen 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontengruppe 11 805.228 EUR 805.228 EUR 

Ausgewiesen wird eine Beteiligung an der GGT. Der Ansatz beträgt 7,5% des gesamten Eigenkapitals der 

GGT. Das Eigenkaptal der GGT weist zum Stichtag 31. Dezember 2020 einen Saldo von 56.500 TEUR bei 

einem Überschuss von 1.256 TEUR auf. Hinweise auf den Bedarf einer Wertberichtung ergeben sich 

nicht.  

 Sonstige Ausleihungen 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontengruppe 13 195.941 EUR 171.228 EUR 

Es handelt sich um ein Darlehen an die GGT von ursprünglich 1.381 TDM zur Mitfinanzierung von 27 

Wohnungen. Gemäß Darlehensvertrag ist eine Verzinsung von 6 % vorgesehen. Wie im Darlehensvertrag 

festgeschrieben, ist jedoch der Zins ermäßigt, wenn eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung 

unter Berücksichtigung der Kostenmiete im sozialen Wohnungsbau die Notwendigkeit hierzu nachweist. 

Der Zinssatz für das Darlehen 2020 betrug 0,0 %. Das Darlehen wurde 2020 um 24.713 EUR getilgt (3,5%). 
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Da die LW mit 7,5% direkt an der GGT beteiligt ist, ist der Ausweis der Ausleihung statt in den sonstigen 

Ausleihungen unter 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 

Sondervermögen sachgerechter. Daher empfehlen wir, für das kommende Wirtschaftsjahr eine 

Anpassung vorzunehmen. 

 Liquide Mittel 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontengruppe 18 3.275.647 EUR 3.305.009 EUR 

Liquide Mittel in Höhe von 7 TEUR wurden von der GGT im Rahmen der Geschäftsbesorgung verwaltet. 

Weitere 1.196 TEUR werden gem. vorliegendem Kontoauszug durch die Hansestadt Lübeck verwaltet.  

Im Jahr 2018 erfolgte eine Neunanlage eines Termingeldes i. H. v. 500 TEUR bei einer Baugenossenschaft. 

Eine Geldanlage bei einer Baugenossenschaft ist rechtlich möglich, jedoch weist das RPA auf die Gefahr 

eines möglichen Verlusts im Falle der Insolvenz des Wohnungsunternehmens hin. Der Ausweis unter den 

liquiden Mitteln ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich möglich und zulässig. 

Für weitere 1.000 TEUR und 600 TEUR bestehen bei einem Kreditinstitut Termingelder, die in den Jahren 

2019 und 2020 angelegt wurden. Die Zinsen liegen bei 0,31% bzw. 0,08%, die jeweiligen Fälligkeiten im 

April 2021.  

Das RPA überprüfte die Kontostände aller Konten. Es gab keine Beanstandungen. 

 Stiftungskapital und Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Konto 2009000 

Konten 2009011 und 2009012 

338.629 EUR 

2.733.191 EUR 

691.227 EUR 

2.733.191 EUR 

Das Stiftungskapital schließt nach Verwendung des Jahresergebnisses 2019 mit einem Betrag von 

3.424 TEUR (Vorjahr: 3.071 TEUR) ab. Neben dem Differenzbetrag aus der Eröffnungsbilanz in Höhe von 

2.733 TEUR ergibt sich im Stiftungskapital eine Einstellung aus dem Verkauf von Anlagen des Vorjahres 

von 353 TEUR.  

Die Zuführungen aus dem Überschuss sind nach unseren Feststellungen nicht zu beanstanden. 

 Freie Rücklage 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Konto 20009010 1.127.545 EUR 1.301.496 EUR 
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Die freie Rücklage erhöhte sich nach Verwendung des Jahresergebnisses 2019 um 174 TEUR und 

entspricht den Vorgaben des § 62. Abs. 1 Nr. 3 AO. Dieser Betrag setzt sich aus einem Betrag von 

64 TEUR, der der Entnahme für Stiftungszwecke entspricht und einem zusätzlichen Betrag von 110 TEUR 

zusammen. 

Die vorgenommenen Veränderungen der freien Rücklage sind nach unseren Feststellungen nicht zu 

beanstanden. 

 Zweckrücklage 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Konten 2009020000 und 209020010 1.805.416 EUR 1.960.692 EUR 

Die Zweckrücklage weist nach Entnahmen von 64 TEUR zugunsten der Freien Rücklage und Einstellungen 

von 219 TEUR einen Betrag von 1.961 TEUR auf. Die Entnahme von 64 TEUR betrifft Maßnahmen der 

Bauerneuerungen sowie die Zuführung von 220 TEUR für Maßnahmen im Wasserverteilnetz, im Brand-

schutz und für die Modernisierung. Diese Veränderungen sind nach unseren Feststellungen nicht zu 

beanstanden. 

In den Berichten über die Prüfung 2017-2019 vom 12. April 2022 beanstandet das RPA, dass bereits im 

Jahr 2019 im Zusammenhang mit der Aufgabe und Veräußerung des Standortes Schönböckener Straße 

eine entsprechende Auflösung der Zweckrücklage unverzüglich zu erfolgen hat. Eine Auflösung für 

diesen Zweck im Sinne des § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO ist bisher nicht erfolgt. 

 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontengruppe 205 681.825 EUR -83.526 EUR 

Nachdem im Vorjahr aufgrund der Veräußerung von Anlagen ein Jahresüberschuss von 682 TEUR erzielt 

wurde, weist das aktuelle Jahr einen Fehlbetrag von 84 TEUR auf.  

5.2 Ergebnisrechnung 2020 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 

Planansätze sind richtig dargestellt. 

Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Weitere 

wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung, die nicht systematisch im Rahmen der 

Jahresabschlussprüfung 2020 geprüft wurden, sind:  
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 Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen 

 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

 sonstige Erträge 

 bilanzielle Abschreibungen 

 sonstige Aufwendungen 

 Finanzerträge. 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 

 2019 2020 

Kontenarten 441, 442 und 446 674.429 EUR 92.346 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um 583 TEUR zurückgegangen, was 

maßgeblich auf die zum 30.6.2019 erfolgte Beendigung des Mietverhältnisses für das APH 

zurückzuführen ist. Es werden im Wesentlichen mit 63 TEUR Mieten und Pachten sowie mit 20 TEUR 

Erträge aus Erbbauzinsen ausgewiesen. 

Die privatrechtlichen Leistungserlöse liegen geringfügig unterhalb des Planansatzes von 88 TEUR. 

Die EZ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten zu den Erträgen abgestimmt werden.  

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

 2019 2020 

Kontengruppe 52 -160.835 EUR -51.380 EUR 

Nachdem Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereits im Vorjahr aufgrund der Beendigung 

der Nutzung des APH zum 30.9.2019 zurückgegangen sind, sind die Aufwendungen im Jahr 2020 weiter 

zurückgegangen. Gegenüber dem Planansatz von 352 TEUR kam es zu einer deutlichen Unterschreitung. 

Ursächlich hierfür sind geplante, jedoch nicht beanspruchte Abbruchkosten in Höhe von 219 TEUR.  

Entsprechend zu den Aufwendungen liegen die AZ der Sach- und Dienstleistungen um 281 TEUR unter 

dem Planansatz, was insbesondere auf die fehlenden Abbruchkosten zurückzuführen ist.  

Mittelübertragungen liegen zum Jahresabschluss 2020 nicht vor.  
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5.3 Finanzrechnung 2020 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel wurde 

korrekt aus der Schlussbilanz 2019 übernommen. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit dem 

Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

5.4 Anhang 2020 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Die Anlagen zum Anhang stimmen mit den zugrundliegenden Unterlagen überein.  

5.5 Lagebericht 2020 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck am 16.12.2021 unterzeichneter Lagebericht 

beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

6 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Stiftungsgesetz). Im Lagebericht wurde der 

Vermögenserhalt dadurch belegt, dass sich das Grundstockvermögen, das in der Bilanz sowohl im 

Stiftungskapital als auch im Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied enthalten ist, nicht verändert 

hat.  

Der im Jahr 2019 erwirtschaftete Überschuss wurde im Jahr 2020 dem Stiftungskapital und den 

Rücklagen zugeführt. Das Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied blieb konstant, sodass davon 

ausgegangen werden kann, dass das Stiftungsvermögen nicht geschmälert wurde. 

Für gemeinnützige Stiftungen gilt der Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO). 

Bei der Stiftung LW handelt es sich um eine Anstaltsstiftung, d. h. sie setzt ihr Vermögen (vorwiegend 

APH und Altenwohnungen) – und nicht wie eine Kapitalstiftung ihre Erträge – unmittelbar zur 

Verwirklichung des Stiftungszwecks (Unterstützung Lübecker Bürger u. a. durch die Förderung von 

bestehenden APH) ein. Eine Ausnahme vom Gebot der zeitnahen Mittelverwendung stellt die 

steuerrechtlich unschädliche Bildung von Rücklagen nach § 62 Abs. 1 AO dar. 

Jahr 

Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) Summe 

Anfangs-

bestand 

EUR 

Einstellung/ 

Entnahme (-) 

EUR 

Endbestand 

 

EUR 

Anfangs-

bestand 

EUR 

Einstellung/ 

Entnahme (-) 

EUR 

Endbestand 

 

EUR 

 

 

EUR 

2020 1.127.545 173.951 1.301.496 1.805.416 219.485 

-64.209 

1.960.692 3.262.188 
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